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Einleitung / Entscheidung über die Durchführung einer Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) 

Die Stadtgemeinde Baden beabsichtigt im Zuge des gegenständlichen Verfahrens zur 
Abänderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes den aktuell rechtsgültigen Flächen-
widmungsplan in mehreren Punkten abzuändern. 

Gemäß §25 Abs 4 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 iddztgF gelten für Verfahren zur Änderung 
örtlicher Raumordnungsprogramme die Bestimmungen des § 24 NÖ ROG 2014 dahingehend 
sinngemäß, als dass vor der öffentlichen Auflage der Änderungsentwürfe die Entscheidung 
der Prüfung über die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP) der Abteilung 
Bau- und Raumordnungsrecht RU 1 als Umweltbehörde gemäß NÖ ROG 2014 zu übermitteln 
ist. 

Hinsichtlich der strategischen Umweltprüfung gilt: 

¶ Wenn die Änderung 
- einen Rahmen für künftige Projekte gemäß den Anhängen I und II der Richtlinie 

85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 175 vom 5. Juli 1985, S 40 
in der Fassung der Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 73 vom 14. März 1997, S 5, setzt, oder 

- voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet erwarten lässt, 

ist jedenfalls eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. 

¶ Sofern bei einer sonstigen Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne 
herein die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für 
diesen Bereich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das bereits 
einer strategischen Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene 
Änderung bereits vorgesehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die 
Gemeinde zu prüfen, ob aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen 
eine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Dabei sind die Kriterien des § 4 Abs 2 
NÖ ROG zu berücksichtigen. 
Eine solche Geringfügigkeit ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn es sich bei der 
vorgesehenen Widmung 

o lediglich um eine Anpassung an tatsächlich bestehende rechtmäßige und 
zulässige Nutzungen handelt oder 

o eine Widmungsart dahingehend abgeändert werden soll, dass durch die 
geplante neue Widmungsart die möglichen Umweltauswirkungen entweder 
unverändert bleiben oder potenzielle negative Umweltwirkungen durch die 
Widmungsänderung verringert werden. 

¶ Das Prüfungsergebnis und eine Begründung dazu sind der Umweltbehörde vorzulegen 
und ist diese zu ersuchen, innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben. 
Danach sind das Ergebnis und die Begründung von der Landesregierung im Internet zu 
veröffentlichen. 
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Im Falle der Durchführung einer strategischen Umweltprüfung ist der Untersuchungsrahmen 
(Inhalt, Umfang, Detaillierungsgrad und Prüfmethoden) festzulegen. 

Vorgelegte Prüfungsergebnisse gemäß §25 Abs 4 Z 2 NÖ ROG und Stellungnahmen der 
Umweltbehörde 

a. Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) vom 3.7.2023, 19.1.2024 und 21.2.2024 

Mit Schreiben vom 3. Juli 2023, 19. Jänner 2024 und 21. Februar 2024 wurden der Abteilung 
Bau- und Raumordnungsrecht (RU1) als Umweltbehörde seitens der Stadtgemeinde Baden die 
Abschätzungen der Gemeinde zur Erheblichkeit von möglichen Umweltauswirkungen mit dem 
jeweiligen Ersuchen um Stellungnahme übermittelt. 

α{ŎǊŜŜƴƛƴƎά vom 3.7.2023 

Geprüft wurde dabei u.a. folgender Änderungspunkt: 

Änd. Plan Bereich / Kurzbeschreibung der geplanten Abänderung des ÖROP 

F01 01 αYD .ŀŘŜƴά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-Dά ό.ŀǳƭŀƴŘ-
Kerngebiet ohne Wohnnutzung, ohne Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne Müll- und ohne 
Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes bis zu einer Höhe von 2,50 
Meter ab Bezugsniveau mit Stichtag 1.7.2023 und bis zu einem horizontalen Abstand von 5 
Meter zur angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche öffentlich") (rund 157.084 m²) bzw. 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-²ά ό.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet ohne Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne 
Müll- und ohne Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes bis zu einer 
Höhe von 2,50 Meter ab Bezugsniveau mit Stichtag 1.7.2023 und bis zu einem horizontalen 
Abstand von 5 Meter zur angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche öffentlich") (rund 231.095 
m²) 

Im Zuge der Prüfung des o.a. Änderungspunktes wurden keine erheblichen Auswirkungen auf 
Umwelten festgestellt. Eine Abgrenzung des UntersuchungsǊŀƘƳŜƴǎ όα{ŎƻǇƛƴƎάύ bzw. die 
Erstellung eines Umweltberichts wurde daher als nicht erforderlich erachtet. 

α{ŎǊŜŜƴƛƴƎά vom 19.1.2024 

Geprüft wurde u.a. folgender Änderungspunkt: 

Änd. Plan Bereich / Kurzbeschreibung der geplanten Abänderung des ÖROP 

F02 FWP02 αCŜǳŜǊǿŜƘǊ CŀōǊƛƪǎƎŀǎǎŜά κ Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-¢ŜŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-CǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜ CŜǳŜǊǿŜƘǊά όǊǳƴŘ оΦтуф Ƴчύ 

Im Zuge der Prüfung des o.a. Änderungspunktes wurden keine erheblichen Auswirkungen auf 
Umwelten festgestellt. Eine Abgrenzung des UntersuchungsǊŀƘƳŜƴǎ όα{ŎƻǇƛƴƎάύ ōȊǿΦ ŘƛŜ 
Erstellung eines Umweltberichts wurde daher als nicht erforderlich erachtet. 
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α{ŎǊŜŜƴƛƴƎά vom 21.2.2024 

Geprüft wurden folgende Änderungspunkte: 

Änd. Plan Bereich / Kurzbeschreibung der geplanten Abänderung des ÖROP 

F03 FWP03 α!ǳƎŀǎǎŜ нά κ Umwidmung von α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ 
Zusatz αƳŀȄƛƳŀƭ мн ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά όǊǳƴŘ мфм Ƴчύ 

F04 FWP03 α.ǊŀƛǘƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ ммф-момά κ Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ 
αƳŀȄƛƳŀƭ нл ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά όǊǳƴŘ пΦрум Ƴчύ 

Im Zuge der Prüfung der o.a. Änderungspunkte wurden bei sämtlichen Änderungspunkten 
keine erheblichen Auswirkungen auf Umwelten festgestellt. Eine Abgrenzung des Untersuch-
ungsǊŀƘƳŜƴǎ όα{ŎƻǇƛƴƎάύ ōȊǿΦ ŘƛŜ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ¦ƳǿŜƭǘōŜǊƛŎƘǘǎ ǿǳǊŘŜ ŘŀƘŜǊ ŀƭǎ ƴƛŎƘǘ 
erforderlich erachtet. 

b. Stellungnahme der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht gemäß §25 Abs 4 NÖ ROG 
2014 vom 31.7.2023 

PZ 2500 60 06/23-OE 

Mit Schreiben vom 31.7. 2023 wurde der Stadtgemeinde Baden seitens der Abteilung Bau- 
und Raumordnungsrecht (RU1) als Umweltbehörde - aufgrund der Stellungnahme der Sach-
verständigen für Raumplanung und Raumordnung vom 27.7.2023 - mitgeteilt, dass die Er-
stellung eines Umweltberichtes nicht erforderlich ist und die Liste der Planungskonsultationen 
als vollständig erachtet wird. 

PZ 2500 63 01/24-OE 

Mit Schreiben vom 13.5.2024 wurde der Stadtgemeinde Baden seitens der Abteilung Bau- und 
Raumordnungsrecht (RU1) als Umweltbehörde - aufgrund der Stellungnahmen der Abteilung 
für Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten (RU7) vom 18.2.2024 und 19.3.2024 
sowie der Stellungnahme der Abteilung für Naturschutz (BD-1) vom 8.5.2024 - mitgeteilt, 
dass die Erstellung eines Umweltberichtes nicht erforderlich ist und die Liste der Planungskon-
sultationen als vollständig erachtet wird. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die 
Standortanforderungen einer Feuerwehr im Hinblick auf den gewählten Standort im 
Auflagebericht zu diskutieren sind. Weiters wird auf die Bestimmung des § 14 Abs. 2 Z. 14 NÖ 
ROG 2014 hingewiesen, nach dem bei der Festlegung von allen Widmungsarten Auswirkungen 
auf den Artenschutz abzuschätzen, in die Entscheidung einzubeziehen und im Falle von 
maßgeblichen Auswirkungen ausgleichende Maßnahmen zu prüfen. 
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Übersicht über die geplanten Änderungspunkte 

Im Zuge gegenständlicher Änderung sind folgende - punktuelle - Abänderungen des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes der Stadtgemeinde Baden geplant: 

Änd.
Nr. 

Plan
Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

F01 01 Erdgeschoß-
zonen 

KG Baden / .10, .171, 
.173/1, .174, .175, 
.176, .178, .179, 
.18/1, .18/2, .18/3, 
.257, .259, .260, 
.261/2, .262, .263, 
.264, .265, .267, 
.268, .288, .289, 
.290, .291, .293, 
.294/6, .3, .30/1, 
.32/3, .320, .321, 
.323, .324, .325, 
.326, .327/1, .327/2, 
.328, .332, .334/2, 
.338, .339/1, .341, 
.343, .345, .346, 
.347, .352, .356, 
.360, .361, .363, 
.364, .365, .367, 
.368/1, .368/2, 
.368/5, .368/6, 
.369/1, .369/3, 
.369/9, .370, .371, 
.372, .377/1, .377/2, 
.378/1, .378/2, .380, 
.39, .397, .398, .399, 
.4, .40, .400, .405, 
.407, .408, .41, .42, 
.43, .433/1, .434, .44, 
.45, .454, .455/1, 
.457/1, .458, .46, 
.462, .466, .467, 
.471, .472, .474, .5, 
.563, .58/1, .58/4, 
.58/5, .588, .6, .62/1, 
.648, .65/1, .66/1, 
.67, .9, 1, 10/5, 
113/1, 114/1, 114/2, 
116/2, 116/5, 116/6, 
119, 14/1, 14/3, 
14/4, 144/3, 149, 
15/3, 16/1, 286/3, 
287, 292/1, 292/8, 
315, 316/2, 337, 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-Dά ό.ŀǳƭŀƴŘ-
Kerngebiet ohne Wohnnutzung, ohne 
Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne Müll- 
und ohne Technikräume im Bereich des 
ersten oberirdischen Geschoßes bis zu einer 
Höhe von 2,50 Meter ab Bezugsniveau mit 
Stichtag 1.5.2024 und bis zu einem 
horizontalen Abstand von 10 Meter zur 
angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche 
öffentlich")  
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341/3, 344, 345, 346, 
347, 348/1, 348/2, 
349/2, 352/1, 352/5, 
353, 354, 355, 358/1, 
358/2, 358/4, 365/1, 
369, 370/1, 372, 375, 
393/10, 393/11, 
393/12, 393/13, 
393/14, 393/15, 
393/16, 393/17, 
393/23, 393/28, 
393/29, 393/3, 
393/32, 393/37, 
393/4, 393/5, 393/6, 
393/7, 393/8, 
394/24, 394/26, 
394/28, 394/3, 
394/4, 4, 416, 417, 
429/2, 430/2, 432/6, 
442, 443, 444, 446, 
449 und 6 

F02 01 Fabriksgasse 3 KG Leesdorf / 109/1 
(T) 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
¢ŜŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-Freiwillige 
CŜǳŜǊǿŜƘǊά 

F03 01 Augasse 2 / 
Leesdorfer 
Hauptstraße 34 

KG Leesdorf / 537/11 
und 766/3 (T) 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-12WEά 

F04 01 Braitner Straße 
119-131 

KG Braiten / .422, 
.423, .424, .425, 
.426, .427 und 1/25 
(T) 

Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-
20WEά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά 

F05 02 Pötschnergasse 
/ L. Anzengruber 
Straße / Baben-
bergerstraße 

KG Rauhenstein / 
162/225 (T), 162/273 
(T), 162/278 (T) und 
162/292 (T) 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αVerkehrsfläche öffentlichά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Wohngebietά ǳƴŘ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Wohngebiet-о²9ά ōȊǿΦ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Wohngebiet-о²9ά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 

F06 01 Gartengasse / 
Sackgasse 

KG Braiten / 805/3 
(T) 

Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-с²9ά 
ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 
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Erläuterung der geplanten Änderungspunkte 
 

Abänderung des Flächenwidmungsplanes 

 
 

1.1. Erdgeschoßzonen (F01) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ Grundstücke bzw. Teile der Nr. .10, .171, .173/1, .174, .175, .176, .178, .179, .18/1, .18/2, 
.18/3, .257, .259, .260, .261/2, .262, .263, .264, .265, .267, .268, .288, .289, .290, .291, 
.293, .294/6, .3, .30/1, .32/3, .320, .321, .323, .324, .325, .326, .327/1, .327/2, .328, .332, 
.334/2, .338, .339/1, .341, .343, .345, .346, .347, .352, .356, .360, .361, .363, .364, .365, 
.367, .368/1, .368/2, .368/5, .368/6, .369/1, .369/3, .369/9, .370, .371, .372, .377/1, 
.377/2, .378/1, .378/2, .380, .39, .397, .398, .399, .4, .40, .400, .405, .407, .408, .41, .42, 
.43, .433/1, .434, .44, .45, .454, .455/1, .457/1, .458, .46, .462, .466, .467, .471, .472, .474, 
.5, .563, .58/1, .58/4, .58/5, .588, .6, .62/1, .648, .65/1, .66/1, .67, .9, 1, 10/5, 113/1, 114/1, 
114/2, 116/2, 116/5, 116/6, 119, 14/1, 14/3, 14/4, 144/3, 149, 15/3, 16/1, 286/3, 287, 
292/1, 292/8, 315, 316/2, 337, 341/3, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349/2, 352/1, 
352/5, 353, 354, 355, 358/1, 358/2, 358/4, 365/1, 369, 370/1, 372, 375, 393/10, 393/11, 
393/12, 393/13, 393/14, 393/15, 393/16, 393/17, 393/23, 393/28, 393/29, 393/3, 
393/32, 393/37, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 394/24, 394/26, 394/28, 394/3, 
394/4, 4, 416, 417, 429/2, 430/2, 432/6, 442, 443, 444, 446, 449 und 6, KG Baden 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-Dά ό.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet 

ohne Wohnnutzung, ohne Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne Müll- und ohne 
Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes bis zu einer Höhe von 2,50 
Meter ab Bezugsniveau mit Stichtag 1.5.2024 und bis zu einem horizontalen Abstand von 
10 Meter zur angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche öffentlich") (rund 118.350 m²)  

 

1.1.1. Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Grundstücke bzw. Grundstücksteile der Nr. .10, .171, .173/1, .174, .175, .176, .178, .179, 
.18/1, .18/2, .18/3, .257, .259, .260, .261/2, .262, .263, .264, .265, .267, .268, .288, .289, 
.290, .291, .293, .294/6, .3, .30/1, .32/3, .320, .321, .323, .324, .325, .326, .327/1, .327/2, 
.328, .332, .334/2, .338, .339/1, .341, .343, .345, .346, .347, .352, .356, .360, .361, .363, 
.364, .365, .367, .368/1, .368/2, .368/5, .368/6, .369/1, .369/3, .369/9, .370, .371, .372, 
.377/1, .377/2, .378/1, .378/2, .380, .39, .397, .398, .399, .4, .40, .400, .405, .407, .408, 
.41, .42, .43, .433/1, .434, .44, .45, .454, .455/1, .457/1, .458, .46, .462, .466, .467, .471, 
.472, .474, .5, .563, .58/1, .58/4, .58/5, .588, .6, .62/1, .648, .65/1, .66/1, .67, .9, 1, 10/5, 
113/1, 114/1, 114/2, 116/2, 116/5, 116/6, 119, 14/1, 14/3, 14/4, 144/3, 149, 15/3, 16/1, 
286/3, 287, 292/1, 292/8, 315, 316/2, 337, 341/3, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 
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349/2, 352/1, 352/5, 353, 354, 355, 358/1, 358/2, 358/4, 365/1, 369, 370/1, 372, 375, 
393/10, 393/11, 393/12, 393/13, 393/14, 393/15, 393/16, 393/17, 393/23, 393/28, 
393/29, 393/3, 393/32, 393/37, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 394/24, 394/26, 
394/28, 394/3, 394/4, 4, 416, 417, 429/2, 430/2, 432/6, 442, 443, 444, 446, 449 und 6, KG 
.ŀŘŜƴΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-Dά ό.ŀǳƭŀƴŘ-
Kerngebiet ohne Wohnnutzung, ohne Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne Müll- und ohne 
Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes bis zu einer Höhe von 2,50 
Meter ab Bezugsniveau mit Stichtag 1.5.2024 und bis zu einem horizontalen Abstand von 
10 Meter zur angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche öffentlich") 

1.1.2. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Der historische Ortskern von Baden bzw. die Bereiche entlang des Kaiser Franz-Joseph-, 
Erzherzog Rainer-, Kaiser Franz- und Erzherzog Wilhelm-Rings sowie Hauptverkehrsachsen wie 
die Wiener Straße sind traditionell in hohem Ausmaß von gemischten Nutzungsstrukturen 
(Einzelhandel, Gewerbe, Gastronomie, Dienstleistungen, öffentliche Einrichtungen, Wohnen) 
geprägt, eine Situation, welche sich nicht zuletzt anhand der Zentralität und der hohen 
Erschließungsqualität für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer des 
motorisierten und im Besonderen des nicht-motorisierten Verkehrs ableiten lässt. 

 

Insbesondere in den straßenseitigen Erdgeschoßzonen finden sich eine Vielzahl an klein-
teiligen Handelsstrukturen, gastronomischen Einrichtungen, Dienstleistungseinrichtungen, 
usw., welche einerseits einen wesentlichen Beitrag zur hohen Aufenthaltsqualität im öffent-
lichen Raum leisten, andererseits eine ς aus stadtentwicklungspolitischer Sicht ς wünschens-
werte Situation der multifunktionalen Nutzungsdurchmischung an hochfrequentierten 
.ŜǊŜƛŎƘŜƴ ƘŜǊōŜƛŦǸƘǊŜƴ ǳƴŘ ǎƻƳƛǘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ŘŜǊ ½ƛŜƭǾƻǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ α{ǘŀŘǘ ŘŜǊ ƪǳǊȊŜƴ ²ŜƎŜά 
entsprechen. 

Eine detaillierte Analyse der bestehenden Nutzungssituation in den Erdgeschoßzonen der 
angesprochenen Bereiche, welche auf Basis einer detaillierten Erhebung bzw. Desktop-
Recherche sämtlicher rund 270 relevanter Gebäude vor Ort im August 2023 durchgeführt 
wurde, zeigt anhand der nachstehenden Abbildung, dass die straßenseitigen 
Erdgeschoßzonen derzeit folgende Nutzungen aufweisen: 
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Abbildung: EG-Nutzungen innerhalb des Untersuchungsbereiches, eigene Darstellung, 2023. 

 

Obige Abbildung stellt einen Überblick über die Nutzungen der Erdgeschoßzonen in den unter-
suchten Bereichen dar, die in folgende Kategorien unterteilt wurden: 

-  Wohnen 
-  Geschäft 
-  Bildungseinrichtung 
-  Dienstleistung 
-  Gastronomie 
-  Soziale Infrastruktur / soziale Einrichtung 
-  Arzt/Ärztin 
-  Gesundheitseinrichtung 
-  Hotel/Pension 
-  Leerstand 
-  Sonstiges 

Hierbei zeigt sich ein hoher Anteil an betrieblichen Nutzungen insbesondere in der Fuß-
gängerzone, aber auch entlang des Kaiser Franz Joseph Rings, des Erzherzog Rainer-Rings 
sowie im Umfeld des grünen Marktes. 

Auch zeigt sich ein vergleichbarer hoher Anteil an Geschäftsnutzungen und Dienstleistungs-
unternehmen im Bereich der Fußgängerzone, der unteren Wassergasse, der Antonsgasse und 
rund um den Grünen Markt: 
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Abbildung: EG-Nutzungen ohne Wohnen innerhalb des Untersuchungsbereiches, eigene Darstellung, 
2023. 

 

1.1.3. Änderungsanlass 

Aufgrund des Umstandes, dass städtebauliche Rahmenbedingungen ständigen Transformat-
ionsprozessen unterworfen sind und aufgrund vergangener wie auch aktueller allgemeiner 
wirtschaftlicher Entwicklungen eine Tendenz zur Umnutzung von bislang überwiegend zu 
gewerblichen Zwecken genutzten Erdgeschoßzonen zu beobachten bzw. zu erwarten ist, 
scheinen spezifische Entwicklungsziele des im Jahr 2003 verordneten Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes der Stadtgemeinde Baden bedroht. 

Das rechtsgültig verordnete Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden trifft 
diesbezüglich folgende Aussagen hinsichtlich der Ziele und Maßnahmen der gewünschten 
städtischen Entwicklung: 

- Sicherung der bestehenden Standorte emissionsarmer kleinerer und mittlerer 
Betriebe durch entsprechende Flächenwidmung 

- Sicherung der bestehenden Standorte von Versorgungsbetrieben durch 
entsprechende Flächenwidmung 

- Sicherung und Stärkung der Zentrenstruktur 
- Erhaltung des charakteristischen Ortsbildes in seiner historischen Ausprägung  
- Sicherung der tourismusrelevanten Rahmenbedingungen (Freizeit- und 

Erholungseinrichtungen, Naturraum, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, 
historisches Stadtzentrum)  

DŜƳŅǖ Ϡмс !ōǎ р bm wŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ нлмп ƛŘƎC ƪǀƴƴŜƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘάΣ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-±ŜǊƪŜƘǊǎōŜǎŎƘǊŅƴƪǘŜǎ .ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ǳƴŘ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎά ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜƴŦŀƭƭǎ ƎŀƴȊ ƻŘŜǊ ŦǸǊ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘŜ ƘƛƴǎƛŎƘǘ-
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lich ihrer speziellen Verwendung näher bezeichnet werden (z. B. Verwaltungs- und Schulungs-
gebäude, emissionsarme Betriebe u. dgl.).  

Angesichts der aufgezeigten Bedrohungen der gemischten Nutzungsstrukturen in den Erdge-
schoßzonen, der verordneten Entwicklungsziele der Stadt Baden sowie aufgrund der Ver-
ordnungsermächtigung durch den NÖ Landesgesetzgeber erscheint es daher erforderlich, den 
Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden dahingehend abzuändern, als dass für 
ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜ .ŜǊŜƛŎƘŜ ŘƛŜ ŘŜǊȊŜƛǘ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ ²ƛŘƳǳƴƎǎȊǳǎŀǘȊ αDά ŀōƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿƛǊŘΦ 

Diese Widmungsmaßnahme bezieht sich auf den Bereich des Erdgeschoßes sowie auf 
Bereiche einer adäquaten funktionalen Tiefe von angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen. 
Sie zielt darauf ab, ǾŜǊƎƭŜƛŎƘǎǿŜƛǎŜ αƎŜǊƛƴƎǿŜǊǘƛƎŜά bǳǘȊǳƴƎŜƴ όǿƛŜ ȊΦ.Φ {ǘŜƭƭǇƭŅǘȊŜ ƻŘŜǊ 
Lagerräume), die zudem eine langfristige und kaum reversible Umnutzung in lagegünstigen 
Arealen darstellen würden, grundsätzlich hintanzuhalten. 

Folgende Bereiche sind dabei für entsprechende Sicherungen der gemischten Strukturen in 
den Erdgeschoßzonen vorgesehen: 

Abbildung: Vorgesehene Bereiche der näheren Bezeichnung der speziellen Verwendung innerhalb des 
α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘŜǎά 

 

Hierbei ist erläuternd anzumerken, dass die o.a. Abgrenzung überwiegend Bereiche umfasst, 
welche auch derzeit überwiegend ƪŜƛƴŜ αƎŜǊƛƴƎǿŜǊǘƛƎŜƴά bǳǘȊǳƴƎŜƴ όǿƛŜ ȊΦ.Φ {ǘŜƭƭǇƭŅǘȊŜ ƻŘŜǊ 
Lagerräume) in den Erdgeschoßen aufweisen. Vereinzelte Grundstücke, welche derartige 
Nutzungen aufweisen, werden dennoch im Sinne einer bereichsweisen Zusammenfassung 
όα½ƻƴƛŜǊǳƴƎάύ Ƴƛǘ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΦ  

Weiters werden fallweise Abschnitte der trotz in weiten Teilen vorhandenen Wohnnutzung in 
den Erdgeschoßzonen mit aufgenommen, da diese vielfach in historisch multifunktional 
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genutzten Gebäuden untergebracht sind und die Raumhöhen entweder auf vergangene 
Geschäftsnutzungen hinweisen bzw. gewerbliche Nutzungen in den Erdgeschoßen 
weitestgehend zulassen. 

Ein etwaiges privates Interesse an der alternativen Nutzung der bestehenden Erdgeschoß-
zonen in Richtung Stellplätze, Lagerräume sowie Wohn-, Müll- und Technikräume ist hier im 
Sinne einer Interessensabwägung jedenfalls dem ς durch das verordnete Örtliche 
Entwicklungskonzept ς dokumentierten öffentlichen Interesse an der Sicherung und Stärkung 
der gemischten Nutzungsstrukturen unterzuordnen. Anzumerken ist dabei allerdings, dass die 
bestehenden Nutzungen in ihrem Bestand nicht unmittelbar bedroht sind und die widmungs-
mäßige Verwendung lediglich im Falle von Umbauten oder Umnutzungen im Sinne einer 
künftigen Planung relevant wird. 

!ƭǎ ƪǸƴŦǘƛƎŜ ²ƛŘƳǳƴƎǎōŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŜǊǎŎƘŜƛƴǘ ƛƴ ŘƛŜǎŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ ŘŜǊ ¢ƛǘŜƭ αBauland-
Kerngebiet-Gά ȊǿŜŎƪƳŅǖƛƎΦ 5ƛŜǎŜǊ ǎǘŜƭƭǘ ŦǸǊ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜ .ŜǊŜƛŎƘŜ ƛƳ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά 
eine vertikal differenzierte Widmung dar und schließt Wohnnutzungen, Stellplätze, 
Lagerräume sowie Müll- und Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes 
bis zu einer Höhe von 2,50 Meter (ausgehend vom Bezugsniveau) bis zu einem horizontalen 
Abstand von 10 Meter zur angrenzenden Widmung αVerkehrsfläche öffentlichά aus. 

1.1.4. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher 
ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu überörtlichen 
Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das Regionale Raum-
ordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen Bereich keine 
relŜǾŀƴǘŜƴ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ŘƛŜ [ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǎ αǎƻƴǎǘƛƎŜƴ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ 
.ŀǳƭŀƴŘŜǎά ǾƻǊΥ 
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Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden sieht in den von den 
²ƛŘƳǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ōŜǘǊƻŦŦŜƴŜƴ DŜōƛŜǘŜƴ ŜƛƴŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ α.ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŘŜǊ 
maximalen Anzahl an Wohneinheiten im Bauland-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά vor. Durch die vorgesehene 
Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu Örtlichen Planungsfestlegungen 
gesehen. 

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ {ǘŀƴŘ-
ortes aus der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung der Erhaltung der Nutzungsvielfalt und 
der Qualität des öffentlichen Raumes in zentralen Lagen, der Sicherung von Versorgungs-
strukturen, gastronomischen, sozialen und gesundheitsbezogenen Einrichtungen sowie der 
IƛƴǘŀƴƘŀƭǘǳƴƎ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘǎǿŜƛǎŜ αƎŜǊƛƴƎǿŜǊǘƛƎŜǊά bǳǘȊǳƴƎŜƴ ƛƴ ƭŀƎŜƎǸƴǎǘƛƎŜƴ !ǊŜŀƭŜƴ ōȊǿΦ ŘŜǊ 
Ausweitung von Wohnnutzungen, welche die Nutzungsmischung in den Erdgeschoßzonen 
unterlaufen würden.  

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von der 
angedachten Umwidmung in keinem relevanten Ausmaß berührt, da es sich bei der 
angedachten Umwidmungsmaßnahme um eine genauere Differenzierung bestehender und 
auch künftiger NuǘȊǳƴƎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘǎά ƘŀƴŘŜƭǘΣ ǿŜƭŎƘŜ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ 
geschützt werden sollen.  

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungsmaß-
nahmen sind unter diesem Aspekt keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.  
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Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahme scheint die beabsichtigte Widmungsmaßnahme mit keinen relevanten 
verkehrlichen Auswirkungen verbunden. 

Artenschutz 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahme scheinen relevante Auswirkungen auf den Artenschutz innerhalb der 
²ƛŘƳǳƴƎǎƪŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht gegeben. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahme scheinen relevante Auswirkungen im Sinne der Klimawandelanpassung innerhalb 
ŘŜǊ ²ƛŘƳǳƴƎǎƪŀǘŜƎƻǊƛŜ αBauland-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht 
gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahme sind keine relevanten negativen Auswirkungen im Sinne der Sozialverträglichkeit 
innerhalb der ǳƴǾŜǊŅƴŘŜǊǘŜƴ ²ƛŘƳǳƴƎǎƪŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ŀǳǎ ǊŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎǎ-
fachlicher Sicht zu erwarten. Die geplante Maßnahme stellt vielmehr einen Beitrag zum Erhalt 
der Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung dar. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Umwidmungsbereich liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebietes. 
!ǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ǳƴǾŜǊŅƴŘŜǊǘŜƴ ²ƛŘƳǳƴƎǎƪŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ǎƛƴŘ ȊǳŘŜƳ ƪŜƛƴŜ 
negativen Auswirkungen auf die entsprechenden Schutzgüter zu erwarten.  

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

5ƛŜ {ǘŀŘǘƎŜƳŜƛƴŘŜ .ŀŘŜƴ ȊŅƘƭǘ ȊǳƳ ¦b9{/h ²ŜƭǘŜǊōŜ αGreat Spa Towns of EuropeάΦ {ƛŜ ǿŜƛǎǘ 
als international bedeutsamer Standort des Gesundheitstourismus eine spezifische 
Kombination aus Kurangeboten, sozialen und kulturellen Angeboten und einer sowohl 
architektonisch als auch landschaftlich attraktiven Umgebung vor.  

Welterbe-{ŎƘǳǘȊƎǸǘŜǊ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ƻŦŦƛȊƛŜƭƭŜƴ 5ƻƪǳƳŜƴǘŜƴ ŘŜǊ ¦b9{/h ŀƭǎ αAttributes of 
Outstanding Universal Valueά όh¦±ύ ƎŜƭƛǎǘŜǘΦ CǸǊ .ŀŘŜƴ ǎƛƴŘ ŘŀōŜƛ ŦƻƭƎŜƴŘŜ {ŎƘǳǘȊƎǸǘŜǊ 
relevant1: 

- Mineralquellen 

- spezifisches räumliches Setting 

- typische Architektur 

 
1 s. Nomination of The Great Spas of Europe for Inclusion on the World Heritage List. Vol. III: Property Management 
Plan. (o. Datum): S. 30-31, (www.tourismus.baden.at); 21.2.2023 

http://www.tourismus.baden.at)/
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- therapeutisch wertvolle Landschaften, Parks, Wander- und Spazierwege, sowie 
Warten und Aussichten, gastronomische Angebote und Freizeit- bzw. 
Sporteinrichtungen 

- Kurinfrastruktur 

- aufrechter Kurbetrieb 

- wissenschaftliche und künstlerische Aktivitäten zum Erhalt des kulturellen Erbes  

Die genannten Schutzgüter der Stadtgemeinde Baden wurden durch die Festlegung einer 
αproperty zoneά όYŜǊƴȊƻƴŜύ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ ǳƳƭƛŜƎŜƴŘŜƴ αbuffer zƻƴŜά όtǳŦŦŜǊȊƻƴŜύ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘΦ 
Letztere soll ς wenngleich sie auch nicht unmittelbar zum Schutzgut zu zählen ist ς 
ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ŦǸǊ ŘƛŜ YŜǊƴȊƻƴŜΣ ƴŀƳŜƴǘƭƛŎƘ ŘƛŜ αproperty zoneά ǊŜǎǇΦ ƛƘǊŜ ōŀǳƭƛŎƘ-
räumlichen Strukturen aber auch für relevante Blickbeziehungen gewährleisten2.  

Die geplanten Widmungsmaßnahmen betreffen in erster Linie Bereiche nördlich der 
{ŎƘǿŜŎƘŀǘ ǳƴŘ ǿŜǎǘƭƛŎƘ ŘŜǊ {ǸŘōŀƘƴǘǊŀǎǎŜΣ ŘƛŜ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ ƛƴ ŘŜǊ αǇǊƻǇŜǊǘȅ ȊƻƴŜά situiert 
sind. 

5ƛŜ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet ς Dά ŘƛŜƴǘ ς wie bereits in Bezug auf den 
Änderungsanlass (Abschnitt 1.1.3) dargelegt ς dem Hintanhalten einer Ausweitung von Wohn- 
bzw. Lager- oder Stellplatznutzungen in zentral gelegenen Erdgeschoßzonen, die maßgeblich 
zur Zentrumsfunktion bzw. zum multifunktionalen Nutzungsangebot der Stadt beitragen. Die 
geplante Maßnahme sichert langfristig gemischte Nutzungen in Bereichen mit hoher 
Lagegunst und schafft geeignete Rahmenbedingungen für ein lebendiges Zentrum und 
letztlich für einen attraktiven Kurstandort. Die Umwidmungsmaßnahme hat daher keine 
relevanten (negativen) Auswirkungen auf die kurstädtischen bzw. historischen Elemente. 

1.1.5. Erläuterung der geplanten Änderung 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass Teile der eingangs angeführten Grundstücke innerhalb 
der KG Baden von α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-Dά (rund 118.342 m²) 
umgewidmet werden.  

5ŜǊ ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘŜ ²ƛŘƳǳƴƎǎȊǳǎŀǘȊ α-Dά ǿƛǊŘ ŦƻƭƎŜƴŘŜǊƳŀǖŜƴ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΥ  

αBauland-Kerngebiet ohne Wohnnutzung, ohne Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne 
Müll- und ohne Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes bis zu 
einer Höhe von 2,50 Meter ab Bezugsniveau mit Stichtag 1.5.2024 und bis zu einem 
horizontalen Abstand von 10 Meter zur angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche 
öffentlich"ά 

  

 
2 S. Operational Guidelines fort he Implementation of the World Heritage Convention (2021): Z. 104; 
https://whc.unesco.org/en/guidelines/;  

https://whc.unesco.org/en/guidelines/
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1.1.6. Fotodokumentation  

Abbildung 1.1.6.1: Klassische Nutzung der Erdgeschoßzone in der Fußgängerzone mit 
Geschäften (Pfarrgasse) 

 

Abbildung 1.1.6.2: Klassische Nutzung der Erdgeschoßzone in der Fußgängerzone mit 
Geschäften (Hauptplatz / Beethovengasse) 
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Abbildung 1.1.6.3: Klassische Nutzung der Erdgeschoßzone am Rand der Fußgängerzone 
mit Geschäften (Grüner Markt) 

 

Abbildung 1.1.6.4: Multifunktionale Nutzungen in der EG-Zone in der Antonsgasse (Blick 
Richtung Osten) 
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Abbildung 1.1.6.5: Geschäfts- und Gastronomienutzung am Eingang in die Fußgängerzone 
in der unteren Wassergasse 

 

Abbildung 1.1.6.6: Geschäfts- und betriebliche Nutzungen am Rand der Innenstadt 
(Kreuzung Kaiser Franz Josef-Ring / Wassergasse) 
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Abbildung 1.1.6.7: Orthofoto des Bereiches in der KG Baden 

 

Abbildung 1.1.6.8: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des 
Flächenwidmungsplanes der Stadtgemeinde Baden 
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1.2. Fabriksgasse 3 (F02) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 109/1 (T) 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-¢ŜŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-Freiwillige 
CŜǳŜǊǿŜƘǊά 

 

1.2.1. Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 109/1 (T), KG Leesdorf: ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-¢ŜŎƘά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-CǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜ CŜǳŜǊǿŜƘǊά  

1.2.2. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Es handelt sich um das Areal des ehemaligen Eislaufplatzes der Stadtgemeinde Baden, östlich 
ŘŜǊ 5ŀƳƳƎŀǎǎŜ ǳƴŘ ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǎ {ǳǇŜǊƳŀǊƪǘŜǎ α.ƛƭƭŀ tƭǳǎάΦ 5ŀǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ƛƳ 
Besitz der Stadtgemeinde Baden.  

An der nördlichen Grundstücksgrenze verläuft der Mühlbach. Im Osten befindet sich an der 
Adresse Fabriksgasse 5 eine ehemalige Mühle mit angeschlossenem Herrenhaus, das um 1900 
errichtet wurde. Ebenfalls östlich befinden sich ein öffentlicher Parkplatz und ein Verkehrs-
ǸōǳƴƎǎǇƭŀǘȊ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊ όα{ŎƘǳƭǾŜǊƪŜƘǊǎƎŀǊǘŜƴάύΦ LƳ {ǸŘǿŜǎǘŜƴ ŘŜǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ 
an der Kreuzung Dammgasse /  Fabriksgasse ein mehrgeschoßiger Wohnbau. 

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden sieht für den gegenständlichen 
.ŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜ α¦ƳƴǳǘȊǳƴƎ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜǊ {ǇƛŜƭ- und Sportflächen (Bauland-Sonder-
ƎŜōƛŜǘύά ǾƻǊΦ  

LƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ ƎŜƎŜƴǎǘŅƴŘƭƛŎƘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-¢ŜŎƘά 
gewidmet. Das westlich gelegene Nachbargrundstück Dammgasse 24a ƛǎǘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ αƳŀȄƛƳŀƭ нл ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ !Ƴ ǀǎǘƭƛŎƘŜƴ 
DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎǊŀƴŘ ƛǎǘ Ŝƛƴ DǊǸƴƎǸǊǘŜƭ Ƴƛǘ ŘŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴǎōŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αǎƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊŜƴŘŜǊ 
DǊǸƴǊŀǳƳά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 5ŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ƴǀǊŘƭƛŎƘŜƴ ƎŜƭŜƎŜƴŜƴ Lebensmittelmarktes bzw. 
ŘŜǎ ŘŀȊǳƎŜƘǀǊƛƎŜƴ tŀǊƪǇƭŀǘȊŜǎ ƛǎǘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ αIŀƴŘŜƭǎ-
einrichǘǳƴƎά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 

1.2.3. Änderungsanlass /geplante Maßnahmen 

Derzeit ist das Feuerwehr-Haus der CǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜƴ CŜǳŜǊǿŜƘǊ α.ŀŘŜƴ-{ǘŀŘǘά in den ehemaligen 
{ǘŀƭƭǳƴƎŜƴ ŘŜǎ αYŀƛǎŜǊƘŀǳǎŜǎά ŀƴ ŘŜǊ !ŘǊŜǎǎŜ αDǊŀōŜƴǎǘǊŀǖŜ муά untergebracht. Die 
sogenannte α{ǘŀŘǘŦŜǳŜǊǿŜƘǊά Ƙŀǘ ŘŜǊȊŜƛǘ Ŝǘǿŀ млл ŀƪǘƛǾŜ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊΦ  
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Aufgrund der Lage im dicht bebauten historischen Zentrum und den eingeschränkten Platz-
verhältnissen wird der Standort seit geraumer Zeit nicht mehr den aktuellen Anforderungen 
an einen zeitgemäßen Feuerwehrbetrieb gerecht. 

Das Areal des ehemaligen Eislaufplatzes erfüllt als gemeindeeigene Konversionsfläche die 
zentralen Standortfaktoren in Bezug auf die Lage der Wohnorte der Einsatzkräfte, die Lage der 
Einsatzorte sowie die Erreichbarkeit von Einsatzgebieten innerhalb des Einsatzrayons der 
CǊŜƛǿƛƭƭƛƎŜƴ CŜǳŜǊǿŜƘǊ α{ǘŀŘǘ-.ŀŘŜƴά (Bereich Dammgasse, Schwechat, Andreas Hofer-Zeile). 

Der Zuschnitt und das Ausmaß der zur Verfügung stehenden Fläche entspricht zudem den 
Anforderungen an die Stellplätze für Einsatzfahrzeuge, entsprechende Rangierflächen und 
Funktionsräume wie Werkstatt und Einsatzzentrale sowie Sanitär- und Sozialräume. 

1.2.4. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher aus-
geführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehenen Widmungsmaßnahmen werden keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich keine relevanten Festlegungen, sondern ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ŘƛŜ [ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǎ αǎƻƴǎǘƛƎŜƴ 
ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ .ŀǳƭŀƴŘŜǎά ǾƻǊΥ 
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Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Die vorgesehene Widmungsmaßnahme stellt eine Konversionsmaßnahme dar und entspricht 
damit unverändert den Intentionen der im Örtlichen Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde 
.ŀŘŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜ α¦ƳƴǳǘȊǳƴƎ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜǊ {ǇƛŜƭ- und Sportflächen (Bauland-
{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘύάΦ  

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes aus der Eignung für die Errichtung eines Feuerwehrhauses im Hinblick auf die zur 
Verfügung stehenden Flächen, die Lage und die Erreichbarkeit von Einsatzschwerpunkten. 

Eine nähere Betrachtung des geplanten neuen Standortes in der Fabriksgasse unter dem 
Gesichtspunkt der Erreichbarkeit für etwaige Einsatzfahrten ergibt folgendes Bild: 

Vorab ist anzumerken, dass die Feuerwehr Baden-Stadt im Jahr 2023 insgesamt 1.258 Fahrten 
(Zu- und Abfahrten) am Standort in der Grabengasse verzeichnet hat. Von diesen Fahrten 
waren 762 Fahrten (rund 60%) Einsatzfahrten, 136 Fahrten dem Übungsbetrieb (rund 11%) 
und 360 Fahrten (rund 29%) dem allgemeinen Dienstbetrieb zuzurechnen. Einen hohen 
Stellenwert nehmen dabei naturgemäß Fahrten zu Einsatzzwecken ein, da diese vom Standort 
der Feuerwehr aus in möglichst kurzer Zeit zu den Einsatzorten erfolgen sollten. 

Anhand einer ς hypothetischen ς Annahme bzw. Definition von insgesamt neun 
αƴŜǳǊŀƭƎƛǎŎƘŜƴά tǳƴƪǘŜƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ ǿǳǊŘŜ ŘŜƳƴŀŎƘ ƛƴ ŘŜǊ CƻƭƎŜ ŜƛƴŜ YǸǊȊŜǎǘŜ ²ŜƎŜ-
Berechnung und damit verbunden Wegekostenanalyse erstellt, welche die Standorte in der 
Grabengasse unŘ ŘŜǊ CŀōǊƛƪǎƎŀǎǎŜ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘǘΦ 5ƛŜǎŜ αƴŜǳǊŀƭƎƛǎŎƘŜƴά tǳƴƪǘŜ 
wurde dabei folgendermaßen definiert: 

- Haidhofstraße / Umfahrung 
- Dammgasse / B212 
- Vöslauer Straße / B 212 
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- Dammgasse Bahnhof 
- Helenenstraße / Umfahrung 
- Dammgasse / Wiener Straße 
- Josefsplatz 
- Ortseinfahrt Tribuswinkel 
- Casino 

Ergänzend ist anzumerken, dass neben der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt auch noch 
Feuerwehren in Weikersdorf (Helenenstraße 2) und Leesdorf (Waltersdorfer Straße 34a) 
bestehen. Eine GIS-ƳŅǖƛƎŜ !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǊ 9ǊǊŜƛŎƘōŀǊƪŜƛǘŜƴ ŘŜǊ αƴŜǳǊŀƭƎƛǎŎƘŜƴά tǳƴƪǘŜ Ǿƻƴ den 
Standorten in der Grabengasse und der Fabriksgasse aus ergibt dabei folgende Situation: 

!ōōƛƭŘǳƴƎΥ 9ǊǊŜƛŎƘōŀǊƪŜƛǘŜƴ αƴŜǳǊŀƭƎƛǎŎƘŜǊ tǳƴƪǘŜά Grabengasse / Fabriksgasse 

 

Quelle: ZT-Büro raum und plan 

Belegt man die in obenstehender Abbildung dargestellten Kürzeste Wege-Relationen mit 
Wegzeiten ς welche insbesondere auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und 
Einbahnsituationen berücksichtigt ς und wird darüber ein Zeitfaktor von +20% aufgrund der 
größtenteils innerörtlichen Lage und der bestehenden Knotensituationen (Ampeln, 
Einfahrverzögerungen, etc.) angenommen, so ergibt sich in einer  
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Tabelle: 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŘŜǊ α²ŜƎŜƪƻǎǘŜƴά 

  

FF Baden 
Stadt 
Grabengasse 

+20% 
Warten Minuten 

FF Baden 
Stadt 
Fabriksgasse 

+20% 
Warten Minuten 

 Wichtige Knoten Wegkosten (s)   Wegkosten (s)   
1 Haidhofstraße / Umfahrung 208 249,6 4,2 140 168 2,8 
2 Dammgasse / B212 160 192 3,2 108 129,6 2,2 
3 Vöslauerstraße / B212 135 162 2,7 157 188,4 3,1 
4 Dammgasse Bahnhof 92 110,4 1,8 35 42 0,7 
5 Helenenstraße / Umfahrung 203 243,6 4,1 244 292,8 4,9 
6 Dammgasse / Wiener Straße 154 184,8 3,1 63 75,6 1,3 
7 Josefsplatz 50 60 1,0 91 109,2 1,8 
8 Ortseinfahrt Tribuswinkel 199 238,8 4,0 131 157,2 2,6 
9 Casino 121 145,2 2,4 162 194,4 3,2 

    26,4   22,6 
Quelle: ZT-Büro raum und plan 

Wie in obiger Tabelle ersichtlich, sind für den neuen Standort in der Fabriksgasse im Vergleich 
zum bestehenden Standort in der Grabengasse durchaus Zeitersparnisse im Zuge von 
9ƛƴǎŀǘȊŦŀƘǊǘŜƴ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴΦ IƛƴȊǳ ƪƻƳƳǘΣ Řŀǎǎ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ αȊŜƛǘǎŜƴǎƛōƭŜά 9ƛƴǎŅǘȊŜ ƛƳ ½ǳƎŜ Ǿƻƴ 
Verkehrsunfällen im Allgemeinen oft außerhalb des Stadtgebietes vorkommen und der 
Standort in der Fabriksgasse hier zusätzliche Zeitvorteile bietet. Beispielsweise ist die 
Kreuzung Haidhofstraße / Umfahrung im 1,4 Minuten schneller erreichbar. 

Ergänzend ist anzumerken, dass die Anbindung des neuen Standortes an das Straßennetz über 
ŘƛŜ 5ŀƳƳƎŀǎǎŜ ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘ ŦǳƴƪǘƛƻƴŀƭŜǊ ŜƛƴȊǳǎǘǳŦŜƴ ƛǎǘ ŀƭǎ ŘƛŜ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ αōŜŜƴƎǘŜά 
Situation in der Innenstadt in der Grabengasse. Schlussfolgernd ist unter diesem Punkt der 
αŦachlichen Begründung der Standortwahlά ŜƛƴŜ ƪƭŀǊŜ ¢ŜƴŘŜƴȊ hin zur Fabriksgasse zu 
attestieren. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von der 
angedachten Umwidmung in keinem relevanten Ausmaß berührt. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches, der Lagegunst sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme sind unter diesem Aspekt keine relevanten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts des durch die geplante Umwidmungsmaßnahme zu erwartenden zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens und dessen Verteilung auf unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten 
sowie Wochentage scheint diese mit keinen erheblichen verkehrlichen Auswirkungen 
verbunden, da die Nutzungsfunktionen keine über die Maße zusätzlichen Belastungen der 
umgebenden Verkehrsinfrastruktur bedeutet. Vielmehr ist die Lagegunst im Hinblick auf die 
Erreichbarkeit für Einsatzkräfte und von Einsatzorten gegenüber dem derzeitigen Standort der 
Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt im dicht bebauten historischen Stadtkern hervorzuheben. 
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Weiters ist darauf hinzuweisen, dass in einem parallel stattfindenden Verfahren zur Änderung 
des Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Baden auch die verordnete Ein- und 
Ausfahrtensperre direkt an der Dammgasse gestrichen werden soll, wodurch sich auch hier 
eine zusätzliche ς direkte ς Anbindung des Standortes an die Dammgasse (B212) ergibt. 

Artenschutz 

Angesichts der standörtlichen Gegebenheiten, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahme scheinen keine relevanten Auswirkungen auf den 
Artenschutz aus raumordnungsfachlicher Sicht gegeben. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme scheinen keine relevanten Auswirkungen im Sinne der Klimawandel-
anpassung aus raumordnungsfachlicher Sicht gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der durch die Änderungsmaßnahmen 
gewährleisteten Situierung eines ς den Anforderungen von Einsätzen und Übungen 
entsprechenden ς Feuerwehrhauses in zentraler Lage sind aus raumordnungsfachlicher Sicht 
positive Auswirkungen im Sinne der Sozialverträglichkeit im Sinne der Sicherheit für die 
ansässige Bevölkerung zu erwarten. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Änderungsbereich liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten, wodurch 
mögliche Auswirkungen auf die darin befindlichen Schutzgüter gem. §8 Abs. 4 NÖ NSchG 2000 
Ab. 4 (Landschaftsbild, Erholungswert der Landschaft, ökologische Funktionstüchtigkeit, 
Schönheit oder Eigenart der Landschaft, Charakter des betroffenen Landschaftsraumes) aus-
geschlossen werden können. 

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

Der ς von der Umwidmungsmaßnahme betroffene ς .ŜǊŜƛŎƘ ƭƛŜƎǘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ α¦b9{/h 
buffer zoneάΦ DŜƳŅǖ ŘŜǊ ¦b9{/h-Leitlinien zum Schutz des Weltkulturerbes dient diese dem 
Schutz des eigentlichen Kulturerbes, das als αǇǊƻǇŜǊǘȅ ȊƻƴŜά ausgewiesen ist3. Daher haben 
ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ αtǳŦŦŜǊȊƻƴŜά ōŜǎǘƛƳƳǘŜ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴ ōŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ǳƴŘ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 
zu gelten, um die spezifischen Qualitäten der αǇǊƻǇŜǊǘȅ ȊƻƴŜά nicht zu beeinträchtigen. 
Aufgrund der aktuellen Nutzung des Bereiches, seiner Lage unmittelbar neben der 
[ŀƴŘŜǎǎǘǊŀǖŜ .нмн όαDammgasseάύ bzw. im Nahbereich der Bahntrasse sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme können derartige Beeinträchtigungen aus raumordnungsfachlicher 
Sicht ausgeschlossen werden. 

  

 
3 s. Nomination of The Great Spas of Europe for Inclusion on the World Heritage List. Vol. III: Property Management 
Plan. (o. Datum): S. 55, (www.tourismus.baden.at); 21.2.2023 

 

http://www.tourismus.baden.at)/
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1.2.5. Erläuterung der geplanten Änderung 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass ein Teil des Gst. Nr. 109/1, KG Leesdorf, von "Bauland-
Sondergebiet-Tech" in "Bauland-Sondergebiet-Freiwillige Feuerwehr" (rund 3.789 m²) 
umgewidmet wird. 

1.2.6. Fotodokumentation 

Abbildung 1.2.6.1: Die Fabriksgasse beim ehemaligen Eislaufplatz Blick Richtung Westen 

 

Abbildung 1.2.6.2: Bestehende Situation der Kreuzung der Fabriksgasse mit der 
Dammgasse 
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Abbildung 1.2.6.3: hǊǘƘƻŦƻǘƻ ŘŜǎ .ŜǊŜƛŎƘŜǎ αFabriksgasse 3ά 

 

Abbildung 1.2.6.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes 
der Stadtgemeinde Baden 
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1.3. Augasse 2 / Leesdorfer Hauptstraße 34 (F03) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 537/11 und 766/3 (T) 

Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-maximal 12 

Wohneinheitenά 
 

1.3.1. Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 537/11 und 766/3 (T), KG Leesdorf: Umwidmung von α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-maximal 12 Wohneinheitenά 

1.3.2. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

An der Kreuzung der Augasse mit der Leesdorfer Hauptstraße befindet sich an der Adresse 
Augasse 2 ein Fleischwarengeschäft, dessen Grundstück ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-maximal 12 
²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ƎŜǿƛŘƳŜǘ ist. Der Platzbereich vor der dem Gebäude (Gst. Nr. 537/11 und 
766/3, KG Leesdorf) ist gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan zwar ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƎŜǿƛŘƳŜǘ, allerdings wird dieser nicht widmungsgemäß genutzt. 

1.3.3. Änderungsanlass / geplante Maßnahmen 

Da das Grundstück Nr. 537/11 und Teile des Grundstücks Nr. 766/3, KG Leesdorf, seit jeher als 
privater Garten und Teile des Grundstücks Nr. 766/3, KG Leesdorf, als Vorplatz des 
Fleischwarengeschäfts genutzt werden und auch keine Nutzung zu öffentlichen 
Verkehrszwecken geplant oder erforderlich ist, soll der Flächenwidmungsplan an die realen 
Nutzungsgegebenheiten angepasst werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass - um den gesamten von der Umwidmung betroffenen 
Bereich auch künftig von Bebauung freizuhalten und seine Funktion als Vorplatz zu erhalten - 
in einem parallel laufenden Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes der Bereich als 
αCǊŜƛŦƭŅŎƘŜά ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴ soll. 

1.3.4. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird zusätzlich Folgendes 
näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
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Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich ŘƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ αǎƻƴǎǘƛƎŜǎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜǎ .ŀǳƭŀƴŘά ǾƻǊΦ  

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehenen Widmungsmaßnahmen werden keine grundsätzlichen Widersprüche 
zu Örtlichen Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) 
gesehenΦ 5ŀǎ mǊǘƭƛŎƘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎƪƻƴȊŜǇǘ ǎƛŜƘǘ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ŜƛƴŜ α.ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŘŜǊ 
maximalen Anzahl an Wohneinheiten im Bauland-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ǳƴŘ ŜƛƴŜƴ α.ŜǊŜƛŎƘ Ƴƛǘ ƘƻƘŜǊ 
±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŦǳƴƪǘƛƻƴά ǾƻǊΦ 

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes der künftigen Umwidmung aus der Anpassung der Widmung an die realen 
Verhältnisse am konkreten Standort. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 
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Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von der 
angedachten Umwidmung in keinem relevanten Ausmaß berührt, da die Umwidmung 
lediglich auf eine widmungsmäßige Anpassung an die realen Nutzungsgegebenheiten abzielt. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts der aktuellen und künftigen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme sind unter diesem Aspekt keine relevanten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme scheint diese mit keinen relevanten verkehrlichen Auswirkungen 
verbunden.  

Artenschutz 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches, der standörtlichen Gegebenheiten sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahme können relevante Auswirkungen auf den Artenschutz aus 
raumordnungsfachlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme scheinen relevante Auswirkungen im Sinne der Klimawandel-
anpassung aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahme scheinen relevante Auswirkungen im Sinne der Sozialverträglichkeit aus 
raumordnungsfachlicher Sicht nicht gegeben. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Umwidmungsbereich ist außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gelegen, 
wodurch mögliche Auswirkungen auf darin befindliche Schutzgüter ausgeschlossen werden 
können. 

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

Aufgrund der Art der Umwidmung, der bestehenden und künftigen Nutzung sowie der Lage 
außerhalb ŘŜǊ αUNESCO Property Zoneά wird von keinen relevanten Auswirkungen auf die von 
der UNESCO definierten kurstädtischen historischen Elemente ausgegangen. 

1.3.5. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass Teile der Gst. Nr. 537/11 und 766/3, KG Leesdorf, von 
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α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebietά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ maximal 12 
²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά (rund 191 m²) umgewidmet werden. 

1.3.6. Fotodokumentation 

Abbildung 1.3.6.1: Bestehendes Fleischwarengeschäft und Vorplatz 

 

Abbildung 1.3.6.2: Die Kreuzung der Leesdorfer Hauptstraße mit der Augasse (Blick 
Richtung Osten) 
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Abbildungen 1.3.6.3: Orthofoto des Bereiches αAugasse 2 / Leesdorfer Hauptstraße 34ά 

 
 

Abbildungen 1.3.6.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungs-
planes der Stadtgemeinde Baden 
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1.4. Braitner Straße 119-131 (F04) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Braiten: Gst. Nr. .422, .423, .424, .425, .426, .427 und 1/25 (T) 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-maximal 20 Wohneinheitenά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά 

 

1.4.1. Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. .422, .423, .424, .425, .426, .427 und 1/25 (T), KG Braiten: Umwidmung von 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-maximal 20 Wohneinheitenά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά 

1.4.2. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Im Stadtteil Braiten an der Braitner Straße Hausnummer 119-129a befinden sich zwei 
mehrgeschoßige Wohnbauten sowie eine Einzelhandelseinrichtung. Der aktuell rechtsgültige 
Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden sieht für den betreffenden Bereich die 
²ƛŘƳǳƴƎǎŀǊǘ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƳŀȄƛƳŀƭ нл ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ǾƻǊΦ 

Gemäß NÖ Raumordnungsgesetz § 16 Abs. 5 darf die Widmungsart Bauland-Kerngebiet mit 
einem Zusatz verbunden werden, der die maximalen Wohneinheiten festlegt, wobei eine 
Festlegung zwischen sechs und zwanzig Wohneinheiten zulässig ist. Ist dies erfolgt, dürfen 
nicht mehr Wohnungen pro Grundstück errichtet werden, als maximale Wohneinheiten 
festgelegt wurden. 

Der von der Umwidmung betroffene Standort ist derzeit im Bestand mit 36 Wohneinheiten 
bebaut und überschreitet somit die vom Flächenwidmungsplan beschränkten zwanzig 
Wohneinheiten deutlich. 

1.4.3. Änderungsanlass 

Wie zuvor erläutert, wird der betroffene Bereich widmungsgemäß genutzt und ist mit zwei 
mehrgeschoßigen Wohnbauten mit 36 Wohneinheiten bebaut, wodurch sich eine Diskrepanz 
ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƳ ǾŜǊƻǊŘƴŜǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴΣ ǿŜƭŎƘŜǊ Řŀǎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ƳŀȄƛƳŀƭ нл ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴ ōŜǎŎƘǊŅƴƪǘ ǳƴŘ ŘŜƳ .ŜǎǘŀƴŘ ergibt. Um die 
bestehenden Nutzungen langfristig abzusichern und etwaige Konflikte und Probleme, welche 
sich im Bauverfahren bei erforderlichen Ertüchtigungen der Bausubstanz, die aufgrund der 
geringen Qualität der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts errichteten Baukörper 
gegeben sind, bzw. möglichen Umstrukturierungen innerhalb des Bestandes ergeben 
könnten, hintanzustellen, soll der Flächenwidmungsplan dahingehend geändert werden, als 
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dass die Grundstücke Nr. .422, .423, .424, .425, .426, .427 und 1/25, KG Braiten, Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Kerngebiet-ƳŀȄƛƳŀƭ нл ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ǳƳƎŜǿƛŘƳŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Um die bestehenden Wohnnutzungen abzusichern - ohne zusätzliche Wohneinheiten über die 
derzeit errichteten 36 Wohneinheiten hinaus zu ermöglichen - wird parallel zu dem laufenden 
Verfahren gemäß § 17 Abs 3 NÖ Raumordnungsgesetz ein Raumordnungsvertrag zwischen 
der Stadtgemeinde Baden und dem Grundeigentümer abgeschlossen, welcher den 
Grundeigentümer dazu verpflichtet, auch künftig im Falle eines Neu- oder Zubaus das 
Grundstück mit maximal 36 Wohneinheiten zu nutzen. 

1.4.4. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird zusätzlich Folgendes 
näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich keine relevanten Festlegungen vor: 

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Das Örtlichen Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden sieht im Maßnahmenbereich 
ƴŜōŜƴ ŜƛƴŜƳ α.ŜǊŜƛŎƘ Ƴƛǘ ƘƻƘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŦǳƴƪǘƛƻƴά CƭŅŎƘŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ α.ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŘŜǊ 
maximalen Anzahl der Wohneinheiten im Bauland-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ǾƻǊΦ Die Änderung des 
CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƳŀȄƛƳŀƭ нл ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ŀǳŦ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƪǀƴƴǘŜ ŜƛƴŜ ǿƛŘŜǊǎǇǊǸŎƘƭƛŎƘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ zu den Zielen der Stadtentwicklung 
ergeben. Da jedoch wie zuvor erläutert, ein Raumordnungsvertrag aufgesetzt wird, der eine 
Umwidmung nur bei erfolgter Unterzeichnung ermöglicht und die Errichtung von einer 
zusätzlichen vom Bestand abweichenden Anzahl an Wohneinheiten ausschließt (die maximale 
Anzahl an Wohneinheiten pro Grundstück wird mit maximal 36 Wohneinheiten beschränkt), 
werden etwaige negative Auswirkungen und Widersprüche aus raumordnungsfachlicher Sicht 
hintangehalten, da es sich hier lediglich um eine Bestandssicherung handelt. 
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Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes der künftigen Umwidmung aus der Anpassung der Widmung an die realen 
Verhältnisse am konkreten Standort. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von der 
angedachten Umwidmung in keinem relevanten Ausmaß berührt, da die Umwidmung 
lediglich auf eine widmungsmäßige Anpassung an die realen Nutzungsgegebenheiten abzielt. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts der aktuellen und künftigen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme sind unter diesem Aspekt keine relevanten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme scheint diese mit keinen relevanten verkehrlichen Auswirkungen 
verbunden.  

Artenschutz 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches, der standörtlichen Gegebenheiten sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahme können relevante Auswirkungen auf den Artenschutz aus 
raumordnungsfachlicher Sicht ausgeschlossen werden. 
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Klimawandelanpassung 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme scheinen relevante Auswirkungen im Sinne der Klimawandel-
anpassung aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahme scheinen relevante Auswirkungen im Sinne der Sozialverträglichkeit aus 
raumordnungsfachlicher Sicht nicht gegeben. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Umwidmungsbereich ist außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gelegen, 
wodurch mögliche Auswirkungen auf darin befindliche Schutzgüter ausgeschlossen werden 
können. 

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

Aufgrund der Art der Umwidmung, der bestehenden und künftigen Nutzung sowie der Lage 
außerhalb ŘŜǊ αUNESCO Property Zoneά ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ƪŜƛƴŜn relevanten Auswirkungen auf die von 
der UNESCO definierten kurstädtischen historischen Elemente ausgegangen. 

1.4.5. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass Teile der Gst. Nr. .422, .423, .424, .425, .426, .427 und 
1/25, KG Braiten, Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-ƳŀȄƛƳŀƭ нл ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά (insgesamt rund 4.581 m²) umgewidmet werden. 
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1.4.6. Fotodokumentation 

Abbildung 1.4.6.1: Der Bereich der Adressen Braitner Straße 119-131 

 

Abbildung 1.4.6.2: Die Braitner Straße Blick Richtung Osten 

 
  


















































